
Gemeindeordnung 
Der katholischen Kirchgemeinde Andwil-Arnegg vom 23. März 2009 

Die Bürgerschaft der Katholischen Kirchgemeinde Andwil-Arnegg erlässt 
gestützt auf Art. 61 lit. a, 66 und 71 der Verfassung des Katholischen 
Konfessionsteils des Kantons St. Gallen vom 18. September 1979 mit 
Nachtrag vom 24. September 2006 (VKK) und in Anwendung des 
kantonalen Gemeindegesetzes vom 23. August 1979 (GG) als: 

1. Grundlagen

Art. 1: Geltungsbereich 

Die Gemeindeordnung regelt die Organisation der Katholischen 
Kirchgemeinde Andwil-Arnegg sowie die Rechte und Pflichten ihrer 
Organe. 

Art. 2: Gebiet 

Die Kirchgemeinde umfasst das Gebiet der politischen Gemeinde 
Andwil, Teilgebiete von Gossau und Teilgebiete von Waldkirch. 
Die Umgrenzung der Kirchgemeinde ist im beiliegenden Plan 
eingezeichnet. 

Art. 3: Organisation 

Die Kirchgemeinde Andwil-Arnegg organisiert sich als Gemeinde mit 
Bürgerversammlung. Organe der Kirchgemeinde sind: 

a) die Bürgerschaft
b) der Kirchenverwaltungsrat (KVR)
c) die Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Art. 4: Aufgaben 

Die Kirchgemeinde erfüllt die ihr durch die Verfassung und durch 
Dekrete des Katholischen Konfessionsteils zugewiesenen Aufgaben. Die 
Kirchgemeinde kann weitere Aufgaben übernehmen . 

Die Kirchgemeinde kann mit andern Kirchgemeinden Vereinbarungen 
über die Erfüllung von Aufgaben abschliessen und mit andern 
Gemeinwesen sowie mit privaten Organisationen zusammenarbeiten. 

Art. 5: Amtliche Bekanntmachungen 

Amtliches Publikationsorgan sind das „St. Galler Tagblatt" das 
• Pfarreiforum" und das Mitteilungsblatt der Politischen Gemeinde Andwil
sowie die Wochenausgabe der .Gossauer Zeitung".

Amtliche Mitteilungen werden am Anschlag bei der Kaplanei in Andwil 
sowie beim Mehrzweckgebäude in Arnegg veröffentlicht. 

II. Bürgerschaft

Art. 6: Wahlen an der Urne 

Die Bürgerschaft wählt an der Urne: 

a) fünf Mitglieder des KVR
b) den Präsidenten oder die Präsidentin des KVR
c) vier Mitglieder der GPK
d) ein Ersatzmitglied für das Katholische Kollegium

Ersatzwahlen in das Katholische Kollegium, in den 
Kirchenverwaltungsrat und in die Geschäftsprüfungskommission 
während der Amtsdauer werden offen an der Bürgerversammlung 
vorgenommen. Im Einzelfall kann die Mehrheit der Stimmenden 
Urnenwahl beschliessen. 








